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Zivilschutz in der Schweiz

Winterthur. In Winterthur wurde
in verdankenswerter Weise dem Ortschef

Gelegenheit geboten, vor dem
Stadtrat und den höheren städtischen
Beamten und später vor dem Grossen
Gemeinderat über den Zivilschutz
im allgemeinen und die vorgesehene
Organisation für die Stadt Winterthur

zu referieren. Dem Gemeinderat
wurde anschliessend der Film
«Bombardiertes Heim» gezeigt. Diese
Vorträge haben zweifellos zum besseren
Verständnis für die Aufgaben des
Zivilschutzes und zur Uebersicht über
die finanzielle Belastung der Stadt
beigetragen. In Winterthur sind die
Kosten für Bauten und Ausrüstung
für die nächsten fünf Jahre, roh
geschätzt, auf etwa 5 Mio Fr.
veranschlagt.

Besuch beim DBLV in Stuttgart.
Eine Dreierdelegation des SBZ,
begleitet von zwei Zivilschutzleuten aus
Schaffhausen und Bern, besuchten
vom 20. bis 22. Mai die interessante
Zivilschutzausstellung in Stuttgart
und machten einen Abstecher in die
Landesluftschutzschule von
Württemberg-Baden in Kressbach bei Tübingen.

Frau Dr. Peyer-von Waldkirch,
Schaffhausen; Redaktor H. Alboth
und Zentralsekretär P. Leimbacher,

beide Bern, hielten in Stuttgart und
Kressbach Referate.

6. ordentliche Delegiertenversammlung
des SBZ in Basel. Am 28. Mai

versammelten sich mehr als 100
Delegierte und Gäste zur
Delegiertenversammlung in Basel, um ein sehr
reich befrachtetes Programm zu
verarbeiten. Da die Tagespresse ziemlich
weitgehend über den Verlauf berichtete,

sei hier nur noch ergänzend
nachgetragen, dass Herr Dr. Kämpf,
Leiter der Betriebsorganisation der
Firma Dr. Wander AG in Bern, als
Präsident der Fachberatungskommission

in den Zentralvorstand gewählt
wurde. Mit Genugtuung erfuhr man
am Vormittag aus dem Munde des
Vertreters von Herrn Bundesrat von
Moos, Herr Dr. Riesen, Sekretär des
Eidg. Justiz- und Polizeidepartementes,

dass der momentane Unterbruch
in den Arbeiten für das neue
Zivilschutzgesetz nur vorübergehenden
Charakter hat, und man hofft, in
nächster Zeit die Weiterarbeit wieder
aufnehmen zu können.

Unter ziviler Leitung! Der Bundesrat
hat in seiner Sitzung vom 20. Juni

Kenntnis genommen von der Studie
eines interdepartementalen
Ausschusses über die Aufgaben und

Kompetenzausscheidungen in einem
neu zu schaffenden Amt für
Zivilschutz vom 4. März 1960. Im
Hinblick auf die zukünftige Organisation
des Zivilschutzes hat er beschlossen,
dass im Entwurf zum neuen
Zivilschutzgesetz die bisherige kombinierte
Lösung von zivilen Schutzorganisationen

und Luftschutztruppen
beizubehalten sei. Dagegen ist in der
zukünftigen Zivilschutzgesetzgebung
vorzusehen, dass der Zivilschutz
einem zivilen Departement unterstellt

wird. Der Bundesrat hat in
Aussicht genommen, ein zukünftiges
Bundesamt für Zivilschutz dem Eidg.
Justiz- und Polizeidepartement zu
unterstellen. Siehe dazu auch unsern
Bericht auf Seite 50 dieser Nummer.
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